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Kundmachung 
vom 9. Dezember 2025 

der Beschlüsse Nr. 132/2021, 135/2021 bis 
143/2021, 145/2021 bis 153/2021, 155/2021 bis 

158/2021 und 160/2021 bis 162/2021 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
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Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 1 bis 26 die 
Beschlüsse Nr. 132/2021, 135/2021 bis 143/2021, 145/2021 bis 153/2021, 
155/2021 bis 158/2021 und 160/2021 bis 162/2021 des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 132/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1564 der Kommission vom 

6. August 2020 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2018/985 
hinsichtlich ihrer Übergangsbestimmungen zur Bewältigung der Fol-
gen der COVID-19-Krise1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel II des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
40c (Delegierte Verordnung (EU) 2018/985 der Kommission) Folgendes 
angefügt: 
", geändert durch: 
- 32020 R 1564: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1564 der Kommis-

sion vom 6. August 2020 (ABl. L 358 vom 28.10.2020, S. 1)" 

 
1 ABl. L 358 vom 28.10.2020, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1564 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen2. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
2 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 135/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/569 der Kommission vom 

16. April 2020 zur Festlegung eines gemeinsamen Formats für die Vor-
lage der von den Mitgliedstaaten gemäss der Richtlinie 2010/63/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz der für wissen-
schaftliche Zwecke verwendeten Tiere zu meldenden Informationen 
und deren Inhalt sowie zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses 
2012/707/EU der Kommission3 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Der Durchführungsbeschluss 2012/707/EU der Kommission4, der in 
das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit dem Durchfüh-
rungsbeschluss (EU) 2020/569 aufgehoben und ist daher aus dem EWR-
Abkommen zu streichen. 

3. Der Durchführungsbeschluss 2014/11/EU der Kommission5, der in 
das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, ist überholt und daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

4. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
3 ABl. L 129 vom 24.4.2020, S. 16. 
4 ABl. L 320 vom 17.11.2012, S. 33. 
5 ABl. L 10 vom 15.1.2014, S. 18. 
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Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens erhält der Text von 
Nummer 15zp (Durchführungsbeschluss 2012/707/EU der Kommission) 
folgende Fassung: 
"32020 D 0569: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/569 der Kommission 
vom 16. April 2020 zur Festlegung eines gemeinsamen Formats für die 
Vorlage der von den Mitgliedstaaten gemäss der Richtlinie 2010/63/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz der für wissen-
schaftliche Zwecke verwendeten Tiere zu meldenden Informationen und 
deren Inhalt sowie zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses 
2012/707/EU der Kommission (ABl. L 129 vom 24.4.2020, S. 16)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/569 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen6. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
6 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 136/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2020/507 der Kommission vom 7. April 2020 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich des Prozentsatzes der für die 
Prüfung der Erfüllung der Anforderungen auszuwählenden Registrie-
rungsdossiers7 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32020 R 0507: Verordnung (EU) 2020/507 der Kommission vom 

7. April 2020 (ABl. L 110 vom 8.4.2020, S. 1)" 

 
7 ABl. L 110 vom 8.4.2020, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/507 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen8. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
8 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 137/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2020/2081 der Kommission vom 14. Dezember 

2020 zur Änderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH) betreffend Stoffe in Tätowierfarben oder Permanent-Make-
up9 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Verordnung (EU) 2020/2096 der Kommission vom 15. Dezember 
2020 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH) in Bezug auf krebserzeugende, erbgutverändernde oder 
fortpflanzungsgefährdende Stoffe, unter die Verordnung (EU) 2017/745 
des Europäischen Parlaments und des Rates fallende Produkte, persis-
tente organische Schadstoffe, bestimmte flüssige Stoffe oder Gemische, 
Nonylphenol und Prüfverfahren für Azofarbstoffe10 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
9 ABl. L 423 vom 15.12.2020, S. 6. 
10 ABl. L 425 vom 16.12.2020, S. 3. 
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Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens werden unter Num-
mer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32020 R 2081: Verordnung (EU) 2020/2081 der Kommission vom 

14. Dezember 2020 (ABl. L 423 vom 15.12.2020, S. 6) 
- 32020 R 2096: Verordnung (EU) 2020/2096 der Kommission vom 

15. Dezember 2020 (ABl. L 425 vom 16.12.2020, S. 3)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2020/2081 und (EU) 2020/2096 
in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen11. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
11 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



10 

Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 138/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2020/2160 der Kommission vom 18. Dezember 

2020 zur Änderung des Anhangs XIV der Verordnung (EU) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Stoffgruppe 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert (umfasst 
eindeutig definierte Stoffe und Stoffe mit unbekannter oder variabler 
Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte oder biologische 
Materialien, Polymere und homologe Stoffe)12 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1771 der Kommission vom 
26. November 2020 zur Genehmigung der Reaktionsmasse aus Peressig-
säure (PAA) und Peroxyoctansäure (POOA) als alten Wirkstoff für 
die Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2, 3 und 413 ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1765 der Kommission vom 
25. November 2020 zur Nichtgenehmigung von Chlorophen als alten 
Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 214 ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

 
12 ABl. L 431 vom 21.12.2020, S. 38. 
13 ABl. L 398 vom 27.11.2020, S. 9. 
14 ABl. L 397 vom 26.11.2020, S. 24. 
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4. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich ange-
fügt: 
"- 32020 R 2160: Verordnung (EU) 2020/2160 der Kommission vom 

18. Dezember 2020 (ABl. L 431 vom 21.12.2020, S. 38)" 
2. Nach Nummer 12zzzzzzp (Durchführungsverordnung (EU) 2020/1086 

der Kommission) werden folgende Nummern eingefügt: 
"12zzzzzzq. 32020 R 1771: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1771 

der Kommission vom 26. November 2020 zur Geneh-
migung der Reaktionsmasse aus Peressigsäure (PAA) 
und Peroxyoctansäure (POOA) als alten Wirkstoff für 
die Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 
2, 3 und 4 (ABl. L 398 vom 27.11.2020, S. 9) 

12zzzzzzr. 32020 D 1765: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1765 
der Kommission vom 25. November 2020 zur Nichtge-
nehmigung von Chlorophen als alten Wirkstoff zur Ver-
wendung in Biozidprodukten der Produktart 2 (ABl. L 
397 vom 26.11.2020, S. 24)"  

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/2160, der Durchführungs-
verordnung (EU) 2020/1771 sowie des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2020/1765 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen15. 
 
15 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



12 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 139/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1281 der Kommission vom 

14. September 2020 zur Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Ethametsul-
furon-Methyl gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln16 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
13zzzzzzzzzzze (Durchführungsverordnung (EU) 2020/1280 der Kom-
mission) folgende Nummer eingefügt: 
"13zzzzzzzzzzzf. 32020 R 1281: Durchführungsverordnung (EU) 

2020/1281 der Kommission vom 14. September 2020 
zur Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Ethametsulfu-
ron-Methyl gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das 

 
16 ABl. L 301 vom 15.9.2020, S. 7. 
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Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 
301 vom 15.9.2020, S. 7)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1281 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen17. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
17 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 140/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 der Kommission vom 

15. Oktober 2020 zur Nichterneuerung der Genehmigung des Wirk-
stoffs Thiophanatmethyl gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission18 ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1511 der Kommission vom 
16. Oktober 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der Geneh-
migung für die Wirkstoffe Amidosulfuron, Bifenox, Chlortoluron, 
Clofentezin, Clomazon, Cypermethrin, Daminozid, Deltamethrin, 
Dicamba, Difenoconazol, Diflufenican, Fenoxaprop-P, Fenpropidin, 
Fludioxonil, Flufenacet, Fosthiazat, Indoxacarb, Lenacil, MCPA, 
MCPB, Nicosulfuron, Paraffinöle, Picloram, Prosulfocarb, Schwefel, 
Triflusulfuron und Tritosulfuron19 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
18 ABl. L 342 vom 16.10.2020, S. 5. 
19 ABl. L 344 vom 19.10.2020, S. 18. 
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Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

der Kommission) werden folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32020 R 1498: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 der 

Kommission vom 15. Oktober 2020 (ABl. L 342 vom 16.10.2020, 
S. 5) 

- 32020 R 1511: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1511 der 
Kommission vom 16. Oktober 2020 (ABl. L 344 vom 19.10.2020, 
S. 18)" 

2. Nach Nummer 13zzzzzzzzzzzf (Durchführungsverordnung (EU) 
2020/1281 der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt: 
"13zzzzzzzzzzzg. 32020 R 1498: Durchführungsverordnung (EU) 

2020/1498 der Kommission vom 15. Oktober 2020 
zur Nichterneuerung der Genehmigung des Wirk-
stoffs Thiophanatmethyl gemäss der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 der Kommission (ABl. L 342 vom 
16.10.2020, S. 5)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2020/1498 und 
(EU) 2020/1511 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht 
wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen20. 

 
20 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 141/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1574 der Kommission vom 

28. Oktober 2020 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern 
Europäischer Bewertungsdokumente für Bausätze für Abdichtungen, 
WDVS, Fahrbahnübergänge für Strassenbrücken, Bausätze für Holz-
konstruktionen, Produkte für schwer entflammbare Oberflächen und 
andere Bauprodukte21 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 1zzp (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 der Kommission) fol-
gender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32020 D 1574: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1574 der Kommis-

sion vom 28. Oktober 2020 (ABl. L 359 vom 29.10.2020, S. 10)" 

 
21 ABl. L 359 vom 29.10.2020, S. 10. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/1574 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen22. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
22 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 142/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1188 der Kommission vom 

14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung von 
Leistungsklassen in Bezug auf den Widerstand gegenüber Windlasten 
für Aussenjalousien und Markisen23 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
1zzp (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"1zzq. 32019 R 1188: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1188 der Kom-

mission vom 14. März 2019 (ABl. L 187 vom 12.7.2019, S. 11)" 

 
23 ABl. L 187 vom 12.7.2019, S. 11. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1188 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen24. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
24 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 143/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1342 der Kommission vom 

14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung von Leis-
tungsklassen in Bezug auf die Luftdurchlässigkeit für Lichtkuppeln 
aus Kunststoff und Glas sowie Dachluken25 ist in das EWR-Abkom-
men aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
1zzq (Delegierte Verordnung (EU) 2019/1188 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"1zzr. 32019 R 1342: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1342 der Kom-

mission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf die Luftdurchlässig-

 
25 ABl. L 211 vom 12.8.2019, S. 1. 



23 

keit für Lichtkuppeln aus Kunststoff und Glas sowie Dachluken 
(ABl. L 211 vom 12.8.2019, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1342 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen26. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
26 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



24 

Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 145/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) und Anhang IV (Energie) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2020/1000 der Kommission vom 9. Juli 2020 zur 

Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der Verordnung (EU) Nr. 
1253/2014 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an 
die umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen27 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Anhänge II und IV des EWR-Abkommens sollten daher entspre-
chend geändert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel IV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
6l (Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission) folgender Gedan-
kenstrich angefügt: 
"- 32020 R 1000: Verordnung (EU) 2020/1000 der Kommission vom 9. Juli 

2020 (ABl. L 221 vom 10.7.2020, S. 105)" 

 
27 ABl. L 221 vom 10.7.2020, S. 105. 
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Art. 2 

In Anhang IV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 26m (Ver-
ordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 
"- 32020 R 1000: Verordnung (EU) 2020/1000 der Kommission vom 9. Juli 

2020 (ABl. L 221 vom 10.7.2020, S. 105)" 

Art. 3 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/1000 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 4 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen28. 

Art. 5 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
28 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 146/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/178 der Kommission vom 

8. Februar 2021 zur Festlegung technischer Informationen für die Be-
rechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basis-
eigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2020 
bis 30. März 2021 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Aus-
übung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit29 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1zn (Durch-
führungsverordnung (EU) 2020/1647 der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"1zo. 32021 R 0178: Durchführungsverordnung (EU) 2021/178 der 

Kommission vom 8. Februar 2021 zur Festlegung technischer In-
formationen für die Berechnung von versicherungstechnischen 

 
29 ABl. L 53 vom 16.2.2021, S. 6. 
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Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichta-
gen vom 31. Dezember 2020 bis 30. März 2021 gemäss der Richtli-
nie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates be-
treffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 53 vom 16.2.2021, S. 6)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2021/178 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen30. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
30 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 147/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/429 der Kommission vom 

14. Februar 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für 
die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäss der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates31 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 14ab 
(Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission) folgen-
der Gedankenstrich angefügt: 
"- 32020 R 0429: Durchführungsverordnung (EU) 2020/429 der Kom-

mission vom 14. Februar 2020 (ABl. L 96 vom 30.3.2020, S. 1)" 

 
31 ABl. L 96 vom 30.3.2020, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/429 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen32. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
32 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



30 

Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 148/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/858 der Kommission vom 

18. Juni 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/732 durch Verschiebung ihres Geltungsbeginns33 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 5c (Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/732 der Kommission) Folgendes ange-
fügt: 
", geändert durch: 
- 32020 R 0858: Durchführungsverordnung (EU) 2020/858 der Kom-

mission vom 18. Juni 2020 (ABl. L 195 vom 19.6.2020, S. 57)" 

 
33 ABl. L 195 vom 19.6.2020, S. 57. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/858 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen34. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
34 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 15 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 149/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1118 der Kommission vom 

27. April 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 785/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Versicherungsanforde-
rungen an Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeugbetreiber35 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66l (Ver-
ordnung (EG) Nr. 785/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32020 R 1118: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1118 der Kommission 

vom 27. April 2020 (ABl. L 243 vom 29.7.2020, S. 1). 

 
35 ABl. L 243 vom 29.7.2020, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1118 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen36. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
36 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 16 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 150/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/2193 der Kommission vom 

16. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 
in Bezug auf die für Flugbesatzungen geforderten Kompetenzen und 
Ausbildungsmethoden und die Meldung, Analyse und Weiterverfol-
gung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt37 ist in das EWR-Abkom-
men aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66ne 
(Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32020 R 2193: Durchführungsverordnung (EU) 2020/2193 der Kom-

mission vom 16. Dezember 2020 (ABl. L 434 vom 23.12.2020, S. 13)" 

 
37 ABl. L 434 vom 23.12.2020, S. 13. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2193 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen38. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
38 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 17 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 151/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/2036 der Kommission vom 

9. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 
in Bezug auf die notwendigen Kompetenzen und Schulungsmethoden 
für Flugbesatzungen und die Verschiebung des Geltungsbeginns be-
stimmter Massnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pan-
demie39 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66nf 
(Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission) Folgendes angefügt: 
"- 32020 R 2036: Durchführungsverordnung (EU) 2020/2036 der Kom-

mission vom 9. Dezember 2020 (ABl. L 416 vom 11.12.2020, S. 24)" 

 
39 ABl. L 416 vom 11.12.2020, S. 24. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2036 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen40. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
40 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 18 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 152/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/886 der Kommission vom 

26. Juni 2020 zur Berichtigung der italienischen Sprachfassung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 zur Festlegung gemein-
samer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und 
Verfahren der Flugsicherung und zur Änderung der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 1035/2011 sowie der Verordnungen (EG) Nr. 
1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, (EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 
1033/2006 und (EU) Nr. 255/201041 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66wk 
(Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission) folgen-
der Gedankenstrich angefügt: 
"- 32020 R 0886: Durchführungsverordnung (EU) 2020/886 der Kom-

mission vom 26. Juni 2020 (ABl. L 205 vom 29.6.2020, S. 14)" 

 
41 ABl. L 205 vom 29.6.2020, S. 14. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/886 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen42. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
42 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 19 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 153/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1992 der Kommission vom 

2. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 
hinsichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der 
Union eine Betriebsuntersagung ergangen ist oder deren Betrieb in der 
Union Beschränkungen unterliegt43, ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66zab 
(Verordnung (EG) Nr. 474/2006 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32020 R 1992: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1992 der Kom-

mission vom 2. Dezember 2020 (ABl. L 410 vom 7.12.2020, S. 49)" 

 
43 ABl. L 410 vom 7.12.2020, S. 49. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1992 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen44. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
44 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 20 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 155/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/2009 der Kommission vom 

22. Juni 2020 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren 
Techniken (BVT) gemäss der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf die 
Behandlung von Oberflächen unter Verwendung von organischen Lö-
sungsmitteln, einschliesslich der Konservierung von Holz und Holzer-
zeugnissen mit Chemikalien45 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1fv (Durch-
führungsbeschluss (EU) 2019/2010 der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"1fw. 32020 D 2009: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/2009 der Kom-

mission vom 22. Juni 2020 über Schlussfolgerungen zu den besten 
verfügbaren Techniken (BVT) gemäss der Richtlinie 2010/75/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissi-
onen in Bezug auf die Behandlung von Oberflächen unter Verwen-

 
45 ABl. L 414 vom 9.12.2020, S. 19. 
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dung von organischen Lösungsmitteln, einschliesslich der Konser-
vierung von Holz und Holzerzeugnissen mit Chemikalien (ABl. L 
414 vom 9.12.2020, S. 19)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/2009 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen46. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
46 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 21 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 156/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1741 der Kommission vom 

23. September 2019 zur Festlegung, in welcher Form und mit welcher 
Häufigkeit die Mitgliedstaaten Daten für die Berichterstattung gemäss 
der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreiset-
zungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 
91/689/EWG und 96/61/EG des Rates zu übermitteln haben47, ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1ha (Be-
schluss 2010/205/EU der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"1hb. 32019 D 1741: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1741 der Kom-

mission vom 23. September 2019 zur Festlegung, in welcher Form 
und mit welcher Häufigkeit die Mitgliedstaaten Daten für die Be-
richterstattung gemäss der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung eines 
Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters 

 
47 ABl. L 267 vom 21.10.2019, S. 3. 
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und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des 
Rates zu übermitteln haben (ABl. L 267 vom 21.10.2019, S. 3). 
Der Beschluss gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgen-
der Anpassung: 
In Art. 1 werden in Bezug auf die EFTA-Staaten die Worte "Be-
richtsjahr 2019" durch "Berichtsjahr 2020" ersetzt. 

Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1741 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen48. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
48 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 22 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 157/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1123 der Kommission vom 

12. März 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 hin-
sichtlich der technischen Umsetzung des zweiten Verpflichtungszeit-
raums des Kyoto-Protokolls49 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 21ana 
(Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32019 R 1123: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1123 der Kommis-

sion vom 12. März 2019 (ABl. L 177 vom 2.7.2019, S. 63)" 

 
49 ABl. L 177 vom 2.7.2019, S. 63. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1123 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen50. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
50 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 23 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 158/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Mai 2017 über Quecksilber und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1102/200851 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Die Aufnahme der Verordnung (EU) 2017/852 erfolgt unbeschadet 
der Tatsache, dass der Handel mit Drittstaaten nicht unter das EWR-
Abkommen fällt und somit die Bestimmungen der Verordnung, die die 
Ausfuhr von Quecksilber untersagen, keine Anwendung auf die EFTA-
Staaten finden. 

3. Mit der Verordnung (EU) 2017/852 wird die Verordnung (EG) Nr. 
1102/200852 aufgehoben, die in das EWR-Abkommen aufgenommen 
wurde und daher aus diesem zu streichen ist. 

4. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
51 ABl. L 137 vom 24.5.2017, S. 1. 
52 ABl. L 304 vom 14.11.2008, S. 75. 
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Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 22a 
(Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates) folgende Fassung: 
"32017 R 0852: Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Mai 2017 über Quecksilber und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 (ABl. L 137 vom 24.5.2017, S. 1). 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden 
Anpassungen: 
a) In Art. 2 Abs. 6 wird die Angabe ‚Art. 28 Abs. 2 AEUV‘ durch die 

Angabe ‚Art. 8 des EWR-Abkommens‘ ersetzt. 
b) In Art. 2 Abs. 6 und 7 werden nach den Worten ‚das Zollgebiet der 

Union‘ die Worte ‚oder das Gebiet der EFTA-Staaten‘ eingefügt. 
c) In Art. 2 Abs. 7 gelten die Worte ‚die sich in einem anderen Zollver-

fahren als dem externen Unionsversandverfahren für die Beförderung 
von Waren durch das Zollgebiet der Union befinden‘ nicht für die 
EFTA-Staaten. 

d) Die in den Art. 3, 4 und 5 genannten Ausfuhr- und Einfuhrbeschrän-
kungen gelten nicht zwischen der EU und den EFTA-Staaten. Dies gilt 
unbeschadet strengerer Ausfuhr- und Einfuhrverbote, die in einem 
EFTA-Staat zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Verordnung in das 
EWR-Abkommen gelten. Die EFTA-Staaten ergreifen wirksame Mass-
nahmen, um sicherzustellen, dass Quecksilber nicht über einen EFTA-
Staat aus der EU ausgeführt oder in die EU eingeführt wird. 

e) In Art. 8 Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Hat ein Wirtschaftsbeteiligter die zuständigen Behörden in einem 
EFTA-Staat gemäss Abs. 3 unterrichtet und ist der EFTA-Staat der 
Auffassung, dass die in Abs. 6 Unterabs. 1 genannten Kriterien erfüllt 
sind, so leitet der EFTA-Staat die Mitteilung an die Kommission wei-
ter. Der betreffende EFTA-Staat unterrichtet die Kommission über 
Fälle, in denen er der Ansicht ist, die Kriterien gemäss Abs. 6 Unterabs. 1 
seien nicht erfüllt gewesen‘. 

f) In Art. 8 Abs. 6 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Die Durchführungsrechtsakte der Kommission, in denen festgelegt 
wird, ob ein einschlägiges neues quecksilberhaltiges Produkt oder ein 
neues Herstellungsverfahren zugelassen ist, sind allgemein anwendbar 
und werden in das EWR-Abkommen aufgenommen‘. 
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g) In Art. 10 Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚Ab dem 
1. Januar 2019‘ durch die Worte ‚Ab einem Jahr nach Inkrafttreten des 
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 vom 
23. April 2021‘ ersetzt. 
In Art. 10 Abs. 2 werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚Ab dem 
1. Juli 2018‘ durch die Worte ‚Ab sechs Monaten nach Inkrafttreten 
des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 
vom 23. April 2021‘ ersetzt. 
In Art. 10 Abs. 3 werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚Ab dem 
1. Juli 2019‘ durch die Worte ‚Ab achtzehn Monaten nach Inkrafttreten 
des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 
vom 23. April 2021‘ ersetzt. 
In Art. 10 Abs. 4 werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚Ab dem 
1. Januar 2019‘ durch die Worte ‚Ab einem Jahr nach Inkrafttreten des 
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 vom 
23. April 2021‘ ersetzt. 
In Art. 10 Abs. 4 Bst. a werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚nach 
dem 1. Januar 2018‘ durch die Worte ‚nach dem Inkrafttreten des Be-
schlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 vom 
23. April 2021‘ ersetzt. 
In Art. 10 Abs. 4 Bst. b werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚ab 
dem 1. Januar 2021‘ durch die Worte ‚ab drei Jahren nach dem Inkraft-
treten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 
158/2021 vom 23. April 2021‘ ersetzt. 

h) In Art. 18 Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚bis zum 
1. Januar 2020‘ durch die Worte ‚ab zwei Jahren nach dem Inkrafttre-
ten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 
158/2021 vom 23. April 2021‘ ersetzt. 

i) Art. 18 Abs. 1 Bst. b gilt nicht für die EFTA-Staaten." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2017/852 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen53. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
53 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 24 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 160/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1675 der Kommission vom 

11. November 2020 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2016/2323 zur Aufstellung der europäischen Liste von Abwrackein-
richtungen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates54 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 32fhd 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2323 der Kommission) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32020 D 1675: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1675 der Kommis-

sion vom 11. November 2020 (ABl. L 378 vom 12.11.2020, S. 5)" 

 
54 ABl. L 378 vom 12.11.2020, S. 5. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/1675 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen55. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
55 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 25 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 161/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1161 der Kommission vom 

4. August 2020 zur Erstellung einer Beobachtungsliste von Stoffen für 
eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäss 
der Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes56 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 13caf 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2018/840 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"13cag. 32020 D 1161: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1161 der 

Kommission vom 4. August 2020 zur Erstellung einer Beobach-
tungsliste von Stoffen für eine unionsweite Überwachung im Be-
reich der Wasserpolitik gemäss der Richtlinie 2008/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 257 vom 6.8.2020, 
S. 32)" 

 
56 ABl. L 257 vom 6.8.2020, S. 32. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/1161 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen57. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
57 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 26 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 162/2021 

vom 23. April 2021 

zur Änderung von Anhang XXII 
(Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2020/1434 der Kommission vom 9. Oktober 2020 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission 
zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstan-
dards gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf den International Financial 
Reporting Standard 1658 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XXII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 10ba 
(Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32020 R 1434: Verordnung (EU) 2020/1434 der Kommission vom 

9. Oktober 2020 (ABl. L 331 vom 12.10.2020, S. 20)" 

 
58 ABl. L 331 vom 12.10.2020, S. 20. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/1434 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen59. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
59 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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